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gallische Leinwandgewerbe
eingebundenen äusseren Rhoden,
wo zudem die öffentlichen
Aufgaben aufmehrere Träger verteilt
waren.

Zu guter Letzt kann die
Landteilung auch als Ergebnis
föderalistischer Reflexe gedeutet werden.

Die seit langem eigenständig

handelnden äussern Rhoden
wehrten sich damit gegen die seit
dem 16. Jahrhundert verstärkte
Entscheidungskonzentration
zugunsten gesamtstaatlicher
Entscheidungsträger. Hinzu kam
eine schleichende Gewichtsverlagerung

von der durch die
ausserrhodische Bevölkerungsmehrheit

dominierten Landsgemeinde

hin zum von innerrho-
dischen Magistraten kontrollier¬

ten Rätenregiment.'1 Wohl nicht
zu unrecht befürchteten sie, in
Kürze weitere Kompetenzen an
das Landesregiment zu verlieren
und an Eigenständigkeit einzu-
büssen. So gesehen kann die
Landteilung als Reaktion auf die

vorangegangene innerstaatliche
Entwicklung gedeutet werden.

Im neugeschaffenen Kanton
Appenzell A.Rh, genossen die
Gemeinden denn auch ausserordentlich

grosse Autonomie.
Zwar wurde bereits 1597 Trogen
als Hauptort erkoren, doch
zugleich wurde Hundwil ebenfalls
als Landsgemeindeort bestimmt.
Der Grosse Rat tagte bei gerichtlichen

Entscheidungen über
Leben und Tod stets in Trogen,
doch im übrigen trat er auch re¬

gelmässig in Herisau und Hundwil

zusammen.

Das Ende
des gemeinsamen Landes

Für Appenzell bedeutete die

Landteilung das Ende eines

Wegstücks gemeinsamer
Geschichte. Vom 14. zum 15.

Jahrhundert hatte der Widerstand

gegen klösterliche Oberherrschaft

die bäuerliche Bevölkerung

am Alpstein zusammengeführt
und die Ausweitung des

Landes Appenzell von der engeren

Talschaft auf alle im
Aufstand gegen den Abt verbündeten

Ämter gebracht. Zu Ende des

16. Jahrhunderts zerfiel das seit

der Reformation in unterschied-
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Decktenbrunnen 727
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Gemeinde-, Kantonsund

Familienwappen.

Bitte rufen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.

071/367 17 70
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